
 
 www.arbeitnehmer-anwaelte.de — Rundbrief März 2007 

 
1 

 

Mitbestimmung beim Be-
trieblichen Eingliede-
rungsmanagement 
LAG Schleswig-Holstein setzt im 
Hinblick auf § 87 BetrVG Eini-
gungsstelle ein 
Mit dem Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (kurz BEM) hat 
der Gesetzgeber vor einigen Jahren 
in § 84 Abs. 2 SGB IX eine Einrich-
tung zur Vorsorge und Rehabilita-
tion geschaffen, die dem Arbeitge-
ber hinsichtlich längere Zeit kran-
ker Arbeitnehmer Pflichten aufer-
legt. Umstritten ist in diesem Zu-
sammenhang die Mitbestimmung 
des Betriebsrats.  

§ 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX bestimmt: „Sind 
Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger 
als sechs Wochen ... arbeitsunfähig, klärt 
der Arbeitgeber ... mit Zustimmung und 
Beteiligung der betroffenen Person die 
Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst überwunden werden und mit 
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter 
Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der 
Arbeitsplatz erhalten werden kann (be-
triebliches Eingliederungsmanagement).“ 
Im Betrieb eines großen Maschinenbau-
unternehmens nahe Hamburg bestanden 
mehrere Betriebsvereinbarungen mit Be-
zügen zum Gesundheitsschutz, unter an-
derem zu Krankengesprächen. Der Be-
triebsrat forderte den Arbeitgeber zu Ver-
handlungen über eine Vereinbarung zum 
BEM auf, die abgelehnt wurden. Das Be-

schlussverfahren mit dem Ziel der Einset-
zung einer Eini-
gungsstelle über 
eine solche Be-
triebsvereinba-
rung gewann 
der Betriebsrat 
in beiden Instan-
zen. Mit rechts-
kräftigem Be-
schluss vom 19.12.2006 hat das Landesar-
beitsgericht Schleswig-Holstein die Ein-
setzung der Einigungsstelle bestätigt (Az. 
6 TaBV 14/06). 

Damit ist das Gericht 
der arbeitgeberi-
schen Ansicht ent-
gegengetreten, es 
gebe offensichtlich keine Mitbestimmung. 
Nach § 98 ArbGG ist die Einigungsstelle 
wegen fehlender Zuständigkeit für den in 
Aussicht genommenen Regelungsge-
genstand nur dann nicht einzusetzen, 
wenn das Fehlen der Zuständigkeit „of-
fensichtlich“ ist. Denn ob die Einigungs-
stelle wirklich – nach genauer rechtlicher 
und tatsächlicher Prüfung – zuständig ist 
oder nicht, prüft diese zu Beginn ihrer Ar-
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beit selbst. 

Auch im entschiedenen Fall hatte sich die 
Arbeitgeberseite darauf berufen, eine 
Mitbestimmung des Betriebsrats komme 
von vornherein unter keinem Gesichts-
punkt in Betracht. Dem hält das LAG – 

wie das Arbeitsge-
richt Neumünster in 
der Vorinstanz – ent-
gegen, dass sowohl 
§ 87 Abs. 1 BetrVG 

(betriebliche Ordnung) als auch § 87 Abs. 
1 Nr. 7 (Gesundheitsschutz) als Mitbe-
stimmungstatbestände in Betracht kom-
men. Ob diese Mitbestim-
mungstatbestände greifen, ist höchstri-
cherlich noch nicht geklärt. Wie das Ar-
beitsgericht Neumünster hat auch das 
Arbeitsgericht Dortmund in einer vom 
LAG zitierten Entscheidung (Beschl. v. 
20.06.2005 – 5 BV 48/05) Mitbestimmungs-
rechte für möglich gehalten. In der Lite-
ratur ist die Mitbestimmungspflichtigkeit 
des Eingliederungsmanagements um-
stritten. Die Mitbestimmung bejahen un-
ter anderen Britschgi, AiB 2005, 284, und 
Feldes, AiB 2005, 546, jeweils mit weiteren 
Nachweisen. Grund hierfür ist, dass mit 
§ 84 Abs. 2 SGB IX eine ausfül-
lungsbedürftige Vorschrift zum Gesund-
heitsschutz angewendet wird (§ 87 Abs. 1 
Nr. 7 BetrVG) und das Verfahren beim 
BEM regelungsbedürftig ist (Nr. 1). Die 
Gegenstimmen berufen sich unter ande-
rem auf einen abschließenden Charakter 
der in § 84 Abs. 2 SGB IX selbst enthalte-
nen Beteiligungsregeln. Diese Ansicht 
lehnt der Betriebsrat aber zu 
Recht ab. Die punktuelle Be-
triebsratsbeteiligung in § 84 Abs. 
1 SGB IX ist eindeutig lückenhaft 
und reicht nicht aus. 

Da § 84 Abs. 1 SGB IX nach zu-
treffender Auffassung für alle 
und nicht nur für schwerbehin-
derte Arbeitnehmer gilt – das 

hatte selbst der Arbeitgeber im Streitfall 
so gesehen –, sind die Betriebsräte aufge-
rufen, die Umsetzung dieser Vorschrift in 
ihrem Betrieb zu überprüfen. 

Der Beschluss ist zur Veröffentlichung in 
der Zeitschrift AiB vorgesehen und kann 
bis dahin auch bei den Rechtsanwälten 
Müller-Knapp · Hjort · Brinkmeier (siehe 
am Ende dieses Rundbriefs) abgerufen 
werden. 

 

Insolvenz nach Abfin-
dungsvergleich 
Was Arbeitnehmer tun können 
Wer als Arbeitnehmer mit einem 
Abfindungsvergleich aus dem Ar-
beitsverhältnis mit einem Arbeitge-
ber ausscheidet, der im Anschluss 
in Insolvenz fällt, hat im Ausgangs-
punkt schlechte Karten: Wenn die 
Abfindung noch nicht gezahlt ist, 
kann der Abfindungsanspruch nur 
als einfache Insolvenzforderung 
(§ 38 InsO) angemeldet werden. 
Oftmals kann dann nur eine gerin-
ge Quote oder überhaupt keine 
Zahlung realisiert werden. 

Doch dazu muss es nicht kommen. § 323 
BGB gibt dem Arbeitnehmer die Möglich-
keit des Rücktritts vom Abfindungsver-
gleich. Dieser setzt 
voraus, dass der Ar-
beitnehmer dem Ar-

beitgeber 
nach Fälligkeit der Abfindung 
eine Nachfrist zur Zahlung setzt 
und diese erfolglos verstreicht. Ist 
bereits Insolvenzantrag gestellt, 
muss die Fälligkeit der Abfindung 
für den Rücktritt nicht abgewartet 
werden (§ 323 Abs. 4 BGB). 
Gleichzeitig mit dem Rücktritt 
sollte die Arbeitsleistung angebo-

Bei unterschied-
lichen Meinungen 
keine Offensicht-
lichkeit 

Fristsetzung und 
Rücktritt oder  

Schadensersatz 
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ten werden.  

Die wirksame Rücktrittserklärung hat zur 
Folge, dass das Arbeitsverhältnis fortzu-
setzen ist. Gegebenenfalls kann dann ein 
Anspruch auf Insolvenzgeld (§ 187 
SGB III) bestehen – oftmals die bessere Al-
ternative als eine „Null-Abfindung“.  

Kompliziert ist die Rechtslage, wenn der 
Abfindungsvergleich in einem arbeitsge-
richtlichen Kündigungsschutzverfahren 
geschlossen worden ist. Dann führt ein 
Rücktritt vom (Prozess-)Vergleich grund-
sätzlich dazu, dass der Rechtsstreit fort-
zuführen und die Frage der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses vom Gericht 
wieder zu Gunsten oder zu Lasten des 
Arbeitnehmers entschieden werden kann. 
Der Zeitpunkt des Rücktritts im Verhält-
nis zur Kündigungsfrist hat Einfluss auf 
den Insolvenzgeldanspruch. Hierzu ist 
dringend anzuraten, sich rechtlich beraten 
zu lassen und die verschiedenen Konstel-
lationen gedanklich genau durchzuspie-
len. Idealerweise wird bereits beim Ver-
gleichsschluss eine mögliche Insolvenz 
berücksichtigt, indem man Zahlungsfris-
ten aufnimmt, auf die die Widerrufsfrist 
abgestimmt ist. 

Statt des Rücktritts kommt auch in Be-
tracht, Schadensersatzansprüche gegen 
den Geschäftsführer der Arbeitgeber-
GmbH geltend zu machen, wenn dieser 
z. B. bei Abschluss des Vergleichs nicht 
auf die bestehende oder drohende Zah-
lungsunfähigkeit hingewiesen hat (§ 823 
Abs. 2 BGB in Verb. mit § 263 StGB – vgl. 
LAG Mecklenburg-Vorpommern, Ent-
scheidung vom 19.01.2005, 2 Sa 444/04). 
Der zu ersetzende Schaden kann in der 
Differenz zwischen dem erhaltenen Ar-
beitslosengeld und dem Insolvenzgeld 
liegen oder in der Differenz zwischen 
erhaltenem Arbeitslosengeld und ver-
tragsgemäßem Nettoentgelt von der In-
solvenzeröffnung bis zum (fiktiven) Ende 

des Arbeitsverhältnisses bei einer Kündi-
gung durch den Insolvenzverwalter. 

 

Kommt das einheitliche 
Arbeitsrecht? 
Entwurf eines Arbeitsvertragsge-
setzes vorgelegt  
Ein einheitliches, nicht in unzählige 
Gesetze zersplittertes Arbeitsrecht 
ist ein alter Wunsch. Ein neuer Vor-
stoß soll zumindest das Arbeitsver-
tragsrecht in einem einzelnen Ge-
setz vereinigen.  

Die Professoren Martin Henssler und Ul-
rich Preis von der Universität Köln haben 
im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung den 
Entwurf eines neuen einheitlichen Ar-
beitsvertragsgesetzes (ArbVG) erarbeitet. 
Er soll eine Zusammenfassung von Rege-
lungen sein, die sich derzeit in nahezu 30 
einzelnen Gesetzen befinden (BGB, Ar-
beitsplatzschutzgesetz, Beschäftigten-
schutzgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Ent-
geltfortzahlungsgesetz, Kündigungs-
schutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsge-
setz, Mutterschutzgesetz, Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz, SGB VI, SGB IX und 
viele mehr). Viele Regelungen sollen mit 
dem Arbeitsvertragsgesetz auch erstmalig 
getroffen werden, da sie bislang nur als 
richterrechtliche Rechtsgrundsätze galten.  

Neuartig ist, dass der Gesetzesentwurf 
nicht nur im Internet abgerufen werden 
kann (www.arbvg.de), sondern dass an 
derselben Stelle 
eine elektronische 
Diskussionsplatt-
form installiert ist, auf der jedermann zu 
jeder einzelnen Vorschrift mitdiskutieren 
kann. Ob und gegebenenfalls wann das 
Arbeitsvertragsgesetz einmal in Kraft tre-
ten wird, ist völlig offen. In jedem Fall ist 
der Entwurf eine interessante Be-

Jeder kann sich 
beteiligen 
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standsaufnahme des individuellen Ar-
beitsrechts.  

Das Projekt sollte insbesondere im Hin-
blick auf die immer wieder geforderte 
„Flexibilisierung“ des Arbeitsrechts – mit 
dem Abbau von Arbeitnehmerrechten – 
kritisch begleitet werden. 

 

Umfassende Transparenz 
von Unternehmensdaten 
Neues Gesetz erleichtert Zugang 
zu Handelsregister und weiteren 
Informationen 
Verstreut im Handels-, 
Gesellschafts- und Bi-
lanzrecht findet sich ei-
ne Reihe von Regelun-
gen, die die Unterneh-
men zur Veröffentli-
chung bestimmter Daten 
verpflichten. Die Pflich-
ten sind weitgehend un-
abhängig voneinander 
entstanden, so dass ins-
besondere die Veröf-
fentlichungsmedien völ-
lig uneinheitlich sind. 
Das mit Jahresbeginn in 
Kraft getretene Gesetz 
über elektronische Han-
delsregister und Genos-
senschaftsregister sowie 
das Unternehmensregis-
ter (EHUG) schafft Klar-
heit.  

Für die Unternehmen ändert 
sich das Verfahren der An-
meldung zur Eintragung in 
die verschiedenen Register 
(Handelsregister, Genossenschaftsregis-
ter, Partnerschaftsregister): Die Anmel-
dungen sind nur noch elektronisch mög-
lich (vgl. Leuering/Simon, NJW-Spezial 

2006, 555). Für Arbeitnehmer und Be-
triebsräte und deren Rechtsbeistände inte-
ressanter ist die effizientere Bekanntma-
chung: Alle Handelsregistereinträge kön-
nen von jedermann im Internet eingese-
hen werden. Ein einheitliches Portal aller 
Bundesländer wird unter www.handels-
register.de aufgebaut. Der Abruf ist zum 
Teil kostenlos, zum Teil kostenpflichtig, 
in jedem Fall aber gegenüber vorher eine 
deutliche Vereinfachung. Die leichtere 
Zugänglichkeit wird zu einer größeren 
faktischen Publizität der Unternehmens-
daten führen, was bei Unternehmens-
gruppen mit immer kleineren und zahl-
reicheren rechtlichen Einheiten zuneh-

mende Bedeutung 
hat. Oft lassen sich 
die Informationen 
über gesellschafts-
rechtliche Struktu-
ren in Rechtsstrei-
tigkeiten mit dem 
Arbeitgeber ver-
werten, weil sie 
Abhängigkeiten 
und Taktiken 
sichtbar machen. 

Unter 
www.unternehme
nsregister.de 
können neben den 
Handelsregisterda-
ten alle weiteren 
publizitätspflichti-
gen Informationen 
nach dem Han-
dels-, Gesell-
schafts-, Bilanz- 
und Kapitalmarkt-
recht abgerufen 
werden. Einge-
schlossen sind 
auch die Informa-

tionen aus dem Genossenschafts- und 
dem Partnerschaftsregister.  

Die Kooperation  
Arbeitnehmer-Anwälte 
Wir haben uns bundesweit zu einer 
Kooperation von Anwältinnen und 
Anwälten zusammengeschlossen. 

Als Experten mit langjährigen Erfah-
rungen im Arbeitsrecht beraten und 
vertreten wir ausschließlich Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Betriebs- und Personalräte sowie 
Gewerkschaften. Auf Wunsch führen 
wir Schulungen durch. 

Über die anwaltliche Tätigkeit hinaus 
bringen sich die Mitglieder der Ko-
operation auch fallübergreifend in die 
rechtliche und rechtspolitische Dis-
kussion ein. 

Kooperationskanzleien befinden sich 
an zehn Standorten in Deutschland: 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am 
Main, Freiburg im Breisgau, Ham-
burg, Hannover, Konstanz, München, 
Nürnberg und Wiesbaden. 

Kontaktdaten finden Sie am Ende 
dieses Rundbriefs und unter:  

www.arbeitnehmer-anwaelte.de 
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Eine wohl noch wichtigere Neuerung, die 
zusammen mit dem EHUG kommt, be-
trifft die Offenlegung der Jahresabschlüs-
se der Kapitalgesellschaften und weiterer 
Gesellschaften, insbesondere der GmbH 
und Co. KG. Bislang mussten die Jahres-
abschlüsse beim Handelsregister einge-
reicht werden. In der Praxis wurde diese 
Pflicht jedoch ganz überwiegend nicht 

befolgt. Jetzt müssen 
die Jahres- und Kon-
zernabschlüsse nach 
§§ 325 ff., 264a HGB 
n. F. beim elektroni-
schen Bundesanzei-
ger zur Veröffentli-
chung eingereicht 

werden. Der Betreiber des elektronischen 
Bundesanzeigers gleicht die eingereichten 
Jahresabschlüsse nun mit den Unterneh-
mensdaten der Handelsregister ab und 
kann so auf elektronischem Weg ermit-
teln, welche Gesellschaften ihrer Publizi-
tätspflicht noch nicht nachgekommen 
sind. Diesen Unternehmen kann dann ein 
Ordnungsgeld angedroht werden, um die 
Übermittlung der Abschlüsse zu erzwin-
gen.  

 

Mitbestimmter Aufsichts-
rat auch bei ausländi-
scher Konzernmutter 
Entscheidung des OLG Düsseldorf 
vom 30.10.2006 zur GKN-
Unternehmensgruppe 
Ein Unternehmen, das die oberste 
deutsche Ebene in einer internatio-
nalen Unternehmensgruppe bildet 
und an den deutschen Tochterun-
ternehmen gesellschaftsrechtlich 
beteiligt ist, hat auch dann einen 
mitbestimmten Aufsichtsrat nach 
dem Mitbestimmungsgesetz zu bil-
den, wenn die deutschen Töchter 

per Beherrschungsvertrag direkt an 
eine ausländische Mutter ange-
hängt sind.  

So hat das OLG Düsseldorf am 30.10.2006 
(Az. I – 26 W 14/06 AktE) in Bezug auf die 
GKN-Unternehmensgruppe entschieden. 
Das ergebe sich zwar nicht aus § 5 Abs. 1 
Mitbestimmungsgesetz, wohl aber aus § 5 
Abs. 3. Das zwischen der englischen Mut-
tergesellschaft und den deutschen Töch-
tern stehende deutsche Unternehmen hat-
te anders als bislang keinen Aufsichtsrat 
mit Arbeitnehmervertretern mehr bilden 
wollen.  

Die Entscheidung ist abrufbar unter 
www.justiz.nrw.de/RB/nrwe2/  
index.php. Zur Frage eines Konzernbe-
triebsrats bei ausländischer Konzernspitze 
vgl. BAG v. 14.02.2007, AuR 2007, 93. 

 

Bloßes Update oder Be-
triebsänderung? 
Was Betriebsräte beim Umstieg 
auf mySAP/ERP beachten müssen 
Das Programm SAP gibt es heute in 
sehr vielen Unternehmen. Es be-
steht aus verschiedenen aufgaben-
bezogenen Bausteinen wie Buch-
haltung, Personalwesen oder Pro-
duktionsplanung. Die einzelnen 
Bausteine sind mit einer einzigen 
Datenbank verbunden. SAP ist 
Standardsoftware. Oft besteht der 
Bedarf, im Unternehmen auch indi-
viduelle, eigene Programme einzu-
setzen. Es stellt sich dann das 
Problem, dass SAP und Individual-
software nebeneinander herlaufen.  

Hier setzt mySAP/ERP an, das erstmals 
die Kombination des SAP-Systems mit 
anderer unternehmenseigener Software 
ermöglicht. Was aber auf Anhieb wie eine 



6 www.arbeitnehmer-anwaelte.de — Rundbrief März 2007 
 

 

 

bloße Anpassung an den technischen 
Fortschritt erscheint, kann sich bei genau-
erem Hinsehen durchaus als Betriebsän-
derung im Sinne des § 111 BetrVG her-
ausstellen. Hierauf weisen Wilke/Mempel 
in Computer-Fachwissen 9/2006, 4 hin.  

Betriebsräte sollten sich, wenn der Ar-
beitgeber die Einführung von my-
SAP/ERP plant, genauestens über die Fol-
gen informieren lassen. In dem neuen 
System steckt erhebliches Rationalisie-
rungs- und damit letztlich auch Stellen-
abbaupotenzial, da beispielsweise für die 
Individualsoftware keine eigene Daten-
bank mehr nötig ist. Aufmerksamkeit ist 
auch im Hinblick auf den zeitlichen Ab-
lauf zu raten. Nicht selten zieht sich eine 
Systemumstellung, die im Ergebnis weit-
reichende Änderungen bei den Arbeits-

plätzen zur Folge 
hat, nicht nur über 
Monate, sondern 

sogar über ein  bis zwei Jahre hin. Der 
Betriebsrat darf sich daher nicht damit 
abspeisen lassen, jeweils über den nächs-
ten kleinen Schritt statt über die Gesamt-
planung informiert zu werden.  

 

Betriebsbedingte Kündi-
gungen und Namensliste  
LAG Hannover stellt strenge An-
forderungen an Arbeitgeber 
Wenn im Zusammenhang mit be-
triebsbedingten Kündigungen der 
Arbeitgeber dem Betriebsrat eine 
Namensliste zur Unterschrift vor-
legt, ist höchste Wachsamkeit nö-
tig. Kein Betriebsrat sollte sich auf 
dieses in § 1 Abs. 5 KSchG vorge-
sehene Instrument einlassen, schon 
gar nicht ohne rechtliche Beratung.  

Obwohl die Namensliste einen gravieren-
den Einschnitt in den individuellen Kün-

digungsschutz bedeutet, sieht auch das 
Landesarbeitsgericht Niedersachsen in 
seinem Urteil vom 30.06.2006 (Az.: 10 Sa 
1816/05) den § 1 Abs. 5 KSchG als verfas-
sungskonform an. Dies begründet das 
Gericht u. a. damit, dass die Vorschrift 
das berechtigte Ziel verfolge, bei Massen-
entlassungen für alle Beteiligten Rechtssi-
cherheit zu schaffen. Die Interessen der 
Arbeitnehmer würden durch die Beteili-
gung des Betriebsrats angemessen ge-
wahrt. In dieser Begründung wird die 
Verantwortung ersichtlich, die der Be-
triebsrat im Zusammenhang mit Namens-
listen trägt.  

Nach dem Gesetz kann sich ein Arbeit-
nehmer, der nicht damit einverstanden 
ist, dass er auf der Liste der zu Kündi-
genden steht, nur dann wirksam zur 
Wehr setzen, wenn 
die Sozialauswahl 
„grob fehlerhaft“ 
ist. Dies ist eine 
sehr hohe Hürde. Das LAG Hannover 
steuert gegen und stellt klar, dass der Ar-
beitgeber auch bei einer Kündigung auf-
grund Interessenausgleichs mit Namens-
liste die Darlegungs- und Beweislast für 
das Vorliegen dringender betrieblicher 
Interessen an der Weiterbeschäftigung 
einzelner Arbeitnehmer (§ 1 Abs. 3 S. 2 
KSchG) trägt. Zur Erfüllung dieser Darle-
gungspflicht muss der Arbeitgeber auch 
darlegen, welche konkreten Erwägungen 
und Abwägungen zur Herausnahme des 
nicht zu kündigenden Leistungsträgers 
geführt haben. Kommt der Arbeitgeber 
seiner Darlegungslast nicht nach, ist die 
Kündigung nach dem LAG ohne weiteres 
sozialwidrig, ohne dass es auf den Prü-
fungsmaßstab der groben Fehlerhaftigkeit 
der Sozialauswahl noch ankommt.  

Für von Kündigungen betroffene Arbeit-
nehmer bedeutet das Urteil die Chance 
auf eine strengere gerichtliche Kündi-
gungskontrolle. Für die Betriebsräte stellt 

Genau informieren 
lassen 

Darlegungslast 
bleibt beim Arbeit-

geber  
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sich die Anforderung, wenn schon eine 
Namensliste im Interessenausgleich als 
unumgänglich gewertet wird, jedenfalls 
ein transparentes und sorgfältig doku-
mentiertes Sozialauswahlsystem zu prak-
tizieren (vgl. jurisPR-ArbR 44/2006 
Anm. 1, Ziemann). 

 

Auskunft über außertarif-
liche Zulagen 
Arbeitgeber schuldet mehr als 
Einblick in die Lohnlisten 
Nach § 80 Abs. 2 S. 2, 2. Hs. 
BetrVG kann der Betriebsrat verlan-
gen, dass dem Betriebsausschuss 
Einblick in die Bruttolohn- und 
-gehaltslisten gewährt wird. Ein 
Betriebsrat verlangte darüber hin-
aus schriftliche, nach Arbeitneh-
mern aufgeschlüsselte Auskunft 
über die Erhöhung einer außertarif-
lichen Zulage als Gehaltsbestand-
teil. Das BAG gab ihm Recht. 

Mit Beschluss vom 10.10.2006 (Az. 1 ABR 
68/05; DB 2007, 174) entschied der 1. Se-
nat, dass der allgemeine Unterrichtungs-
anspruch des Betriebsrats nach § 80 Abs. 2 
S. 1 BetrVG auch bezüglich der Vergü-
tung nicht durch das Einsichtsrecht für 
den Betriebsausschuss nach § 80 Abs. 2 S. 
2, 2. Hs BetrVG verdrängt ist. Im ent-
schiedenen Fall stand dem Betriebsrat die 
hinreichende Wahrscheinlichkeit zur Sei-
te, dass er die Information für die erfor-
derliche Wahrnehmung einer Betriebs-
ratsaufgabe benötigte: 

Zum einen sprach, so das BAG, vieles 
dafür, dass dem Betriebsrat bei der Aus-
gestaltung der außertariflichen Zulagen 
ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 
1 Nr. 10 BetrVG zustand. Denn die Zula-
gen wurden abteilungsbezogen mit einem 
bestimmten Volumen („Topf“) zur Verfü-

gung gestellt, sodass ein kollektiver Be-
zug der Festlegung nahe lag. 

Zum anderen hatte 
der Betriebsrat auch 
deshalb ein Recht auf 
Unterrichtung, weil 
er die Einhaltung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes überwa-
chen musste (§ 80 Abs. 1 i.V.m. § 75 Abs. 1 
BetrVG). 

Ein Arbeitgeber kann auch nicht damit 
gehört werden, dass die verlangten In-
formationen bei ihm nicht in aufbereiteter 
Form (z.B. als Excel-Tabelle) vorlägen. 
Denn anders als der Anspruch nach § 80 
Abs. 2 S. 2 BetrVG setzt der allgemeine 
Unterrichtungsanspruch nach Satz 1 nicht 
die Existenz von Unterlagen (in Papier- 
oder Datenform) voraus. 

Die Unterrichtungspflicht kann nach dem 
Beschluss des BAG allenfalls dann entfal-
len sein, wenn der Betriebsrat die verlang-
ten Informationen einfach aus bei ihm 
schon vorhandenen Daten selbst ableiten 
kann. 

Praktisch bedeutsam ist der Unterschied 
zwischen Satz 1 und Satz 2, 2. Hs. des § 80 
Abs. 2 BetrVG u. a. deshalb, weil das Ein-
blicksrecht des Betriebsausschusses nach 
Satz 2, 2. Hs. gemäß der Rechtsprechung 
des BAG nicht das Recht beinhaltet, Ko-
pien oder vollständige Abschriften zu 
fertigen. Will der Betriebsrat also eine 
genaue Prüfung vornehmen, ist er auf 
schriftliche Auskunft (Satz 1 oder Satz 2, 
1. Hs.) angewiesen. 

 

Informationsan-
spruch zur Kontrol-

le der Gleichbe-
handlung  
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Sind „Ein-Euro-Jobber“ 
Arbeitnehmer? 
Zur betriebsverfassungsrechtli-
chen Einordnung der nach § 16 
Abs. 3 Satz 2 SGB II Tätigen 
Aufgrund einer noch jungen Rege-
lung im Sozialgesetzbuch II können 
Hilfebedürftige, die erwerbsfähig 
sind, unter bestimmten Vorausset-
zungen mit Arbeiten in privatwirt-
schaftlichen Betrieben betraut wer-
den. Sie erhalten kein Arbeitsent-
gelt, sondern eine geringe Auf-
wandsentschädigung. Zugleich ist 
im Gesetz ausdrücklich bestimmt, 
dass es sich bei den sog. „Ein-
Euro-Jobs“ nicht um Arbeitsver-
hältnisse handelt (§ 16 Abs. 3 Satz 
2, 2. Halbsatz SGB II). Der Be-
triebsrat bestimmt trotzdem mit. 

In einem Beitrag in NZA 2007, 8, weist 
Engels auf die „Zwitter“-Stellung des Ein-
Euro-Jobbers hin, die sich daraus ergibt, 
dass er rechtlich kein Arbeitnehmer ist, 
ihm aber faktisch sehr nahe kommt, weil 
auch er weisungsgebunden arbeitet und 
in die betriebliche Arbeitsor-
ganisation eingebunden ist. 
Aus dem Sinn und Zweck der 
Vorenthaltung des Arbeit-
nehmerstatus leitet Engels ab, 
dass die Vorschriften für Ar-
beitnehmer nur insoweit nicht 
angewendet werden dürften, 
als durch sie die Bereitschaft 
der Arbeitgeber zur Eingliede-

rung Hil-
febedürf-
tiger in 
Arbeit 

gefördert werden solle. Alle Vorschriften 
zum Schutz von Leben und Gesundheit 
müssten dagegen auch für Ein-Euro-
Jobber gelten.  

Organisationsrechtlich, also insbesondere 
im Hinblick auf die Betriebsratswahlen, 
seien die Ein-Euro-Jobber überwiegend 
ausgenommen (Ausnahme: Teilnahme an 
Sprechstunden und Betriebsversammlun-
gen). Mit guten Gründen lassen sich dem-
gegenüber allerdings auch die Ein-Euro-
Jobber als wahlberechtigte Arbeitnehmer 
i. S. d. § 7 BetrVG ansehen (hierzu aus-
führlich Schulze, NZA 2005, 1332 
(1333 f.)): Immerhin hat der Gesetzgeber 
mit § 7 Satz 2 selbst zum Ausdruck ge-
bracht, dass nicht in jedem Fall ein Ar-
beitsverhältnis Voraussetzung der Wahl-
berechtigung ist. Gestützt wird die Einbe-
ziehung der Ein-Euro-Jobber in den Kreis 
der Wahlberechtigten durch die Begrün-
dung des Gesetzgebers für die Anfügung 
des Satzes 2 in § 7 BetrVG. Wahlvorstände 
werden dieses Problem berücksichtigen 
müssen. Auch für die Größe des Betriebs-
rats (§ 9) und die Zahl der Freizustellen-
den (§ 38 BetrVG) sind die Ein-Euro-Jobs 
nach Schulze einzubeziehen – ungeachtet 
der BAG-Rechtsprechung zu Leiharbeit-
nehmern (ebda., S. 1334 f.).  

Im Gegensatz zu organisationsrechtlichen 
Vorschriften stehen be-
triebsverfassungsrechtli-
che Schutzvorschriften. 
Diese gelten nach Engels 
auch für Ein-Euro-Jobber. 
So haben nach § 75 Abs. 
1 BetrVG Betriebsrat und 
Arbeitgeber darüber zu 
wachen, dass alle im Be-
trieb tätigen Personen 
nach den Grundsätzen 
von Recht und Billigkeit 
behandelt werden.  

Im Weiteren befasst sich 
Engels’ Beitrag in NZA 2007 eingehend 
mit der Zuständigkeit des Betriebsrats für 
Ein-Euro-Jobber. Die Stellung des Be-
triebsrats ist hier gekennzeichnet von ei-
ner Doppelrolle: Einerseits übt er zuguns-

Schutz auch für 
„Ein-Euro-Jobber“ 
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ten der Belegschaft eine Kontrolle des 
Einsatzes von Ein-Euro-Jobs aus. Ande-
rerseits muss er sich für die rechtmäßig 
als solche beschäftigten Ein-Euro-Jobber 
einsetzen. 

Sofern in einem Betriebsrat Kräfte unter 
Berufung auf § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II 
beschäftigt werden, sollte sich der Be-
triebsrat – zum Beispiel anhand des ge-
nannten Beitrags – näher über seine Auf-
gaben in diesem Zusammenhang infor-
mieren. 

Hervorgehoben werden sollen an dieser 
Stelle folgende Punkte: 

 Die Einstellung eines Ein-Euro-Jobbers 
(„Einmündung“) ist eine Einstellung 
im Sinn des § 99 BetrVG und damit 
mitbestimmungspflichtig. Dies folgt 

aus der Entschei-
dungsfreiheit des 
Arbeitgebers bei 
der Einstellung des 
Ein-Euro-Jobbers, 
die ebenso wie bei 

der Einstellung eines regulären Arbeit-
nehmers gegeben ist. 

 Der Betriebsrat kann seine Zustim-
mung nach § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG 
(Gesetzesverstoß) verweigern, wenn 
die Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 
Satz 2 SGB II nicht erfüllt sind. Die Ar-
beit muss demnach zum einen „zu-
sätzlich“ sein. Kontrollfrage: Könnte 
der Ein-Euro-Job wegfallen, ohne dass 
die Funktionsfähigkeit des konkreten 
Arbeitsbereichs entfällt? Zum anderen 
muss die Arbeit im öffentlichen Inte-
resse liegen, muss also dazu beitragen, 
erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der 
Eingliederung in Arbeit zu unterstüt-
zen, ohne reguläre Beschäftigungsver-
hältnisse zu verdrängen. 

 Auch nach § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG 
kann ein Zustimmungsverweigerungs-
grund bestehen. Wenn beispielsweise 
ein freier Arbeitsplatz statt durch einen 

an Vollzeit interessierten Arbeitnehmer 
(§ 9 TzBfG) durch zwei Ein-Euro-Job-
ber besetzt wird, begründet dies die 
Besorgnis einer unrechtmäßigen Be-
nachteiligung. 

 
 

Sachgrundlose Befristung 
bei älteren Arbeitneh-
mern 
Gesetzgeber reagiert auf „Man-
gold/Helm“-Rechtsprechung 
§ 14 Abs. 3 TzBfG ließ die Befris-
tung von Arbeitsverhältnissen ohne 
besonderen Sachgrund zu, wenn 
der Arbeitnehmer bei Vertrags-
schluss mindestens 52 Jahre (ab 
2007: 58 Jahre) alt war. Diese al-
tersdiskriminierende Regelung 
wurde unter Beteiligung der Ko-
operation Arbeitnehmer-Anwälte 
gerichtlich angegriffen. Der Euro-
päische Gerichtshof entschied dar-
auf am 22.11.2005, dass die Vor-
schrift europarechtswidrig ist und 
nicht angewendet werden darf (Rs. 
C-144/04, DB 2005, 2638). 
CDU/CSU und SPD wollen eine 
Neuregelung. 

Nach dem Entwurf eines „Gesetzes zur 
Verbesserung der Beschäftigungschancen 
älterer Menschen“ soll nun die befristete 
Einstellung unter engeren Voraussetzun-
gen möglich sein, nämlich 

 bis zu einer Dauer von 5 Jahren 
 mit einem Arbeitnehmer, der bei 

Beginn des befristeten Arbeitsver-
hältnisses das 52. Lebensjahr voll-
endet hat und 

 der unmittelbar vor Beginn des be-
fristeten Arbeitsverhältnisses min-
destens vier Monate beschäftigungs-
los gewesen ist, Transferkurzarbei-
tergeld bezogen oder an einer öf-

Zustimmungsver-
weigerung nach 
§ 99 BetrVG bei 
„Ein-Euro-Jobbern“ 
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fentlich geförderten Beschäfti-
gungsmaßnahme nach dem Zweiten 
oder Dritten Buch des Sozialgesetz-
buches teilgenommen hat. 

Das Gesetz ist in der Bundestagssitzung 
am 14.12.2006 in erster Lesung beraten 
und an Ausschüsse verwiesen worden 
(www.bundestag.de/bic/a_prot/2006/
ap16073.html). Der Entwurf ist in der 
Bundestagsdrucksache 16/3793 veröffent-
licht und abrufbar unter:  
http://dip.bundestag.de/btd/16/037/
1603793.pdf. 

 

Ansprechpartner  
der Kooperation Arbeitnehmer-Anwälte 
und verantwortlich für diesen Rundbrief 
ist: Rechtsanwalt Dr. Julian Richter, 
Rechtsanwaltsbüro Müller-Knapp · Hjort · 
Brinkmeier, Kaemmererufer 20, 
22303 Hamburg, Telefon 040-6965763, 
richter@anwaelte-mkhb.de 
 

Zur Beachtung 

Soweit hier rechtliche Hinweise gegeben 
werden, ist dies nur als allgemeine, ver-
einfachende Orientierung zu verstehen 
und kann keine rechtliche Beratung im 
konkreten Fall ersetzen. Für rechtliche 
Beratung und Vertretung und für Schu-
lungen wenden Sie sich bitte an eine der 
folgenden Kanzleien. 
 

Kanzleien 
Berlin: 
Hummel · Kaleck  
Dieter Hummel*, Volker Ratzmann*, Klaus 
Piegeler*, Mechtild Kuby*, Gerd Denzel, Karo-
line Haustein*, Boris Karthaus*, Manja Barth*  

Immanuelkirchstraße 3–4 
10405 Berlin 
Telefon 030 - 446 792 - 0 
Telefax 030 - 446 792 - 20 
kanzlei@diefirma.net 
www.diefirma.net 

Düsseldorf:  
Bell & Windirsch 
Stefan Bell*, Regine Windirsch*, Sigrid 
Britschgi, Christopher Koll 

Marktstraße 16 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 - 863 20 20 
Telefax 0211 - 863 20 222 
info@fachanwaeltInnen.de 
www.fachanwaeltInnen.de 

Frankfurt am Main:  
Franzmann Büdel Bender 
Armin Franzmann*, Detlef Büdel*, Achim 
Bender*, Yvonne Geilen*, Jan Brückmann 

Petersstraße 4 
60313 Frankfurt am Main 
Telefon 069 - 133 85 81 - 0 
Telefax 069 - 133 85 81 - 14 
anwaelte@fbb-arbeitsrecht.de 
www.fbb-arbeitsrecht.de 

Freiburg:  
Anwaltsbüro im Hegarhaus  
Michael Schubert* 

Wilhelmstraße 10 
79098 Freiburg  
Telefon 0761 - 387 92 11  
Telefax 0761 - 280 02 4  
anwaltsbuero.im.hegarhaus@t-online.de 
www.anwaltsbuero-im-hegarhaus.de 

http://dip.bundestag.de/btd/16/037/
mailto:richter@anwaelte-mkhb.de
mailto:kanzlei@diefirma.net
mailto:info@fachanwaeltInnen.de
mailto:anwaelte@fbb-arbeitsrecht.de
mailto:anwaltsbuero.im.hegarhaus@t-online.de
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Hamburg:  
Kanzlei Müller-Knapp · Hjort · Brinkmeier 
Klaus Müller-Knapp*, Jens Peter Hjort*, Wolf-
gang Brinkmeier*, Manfred Wulff*, Andreas 
Bufalica, Ute Kahl, Dr. Julian Richter, Dr. Me-
lanie Buhlinger 

Kaemmererufer 20 
22303 Hamburg 
Telefon 040 - 69 65 763 
Telefax 040 - 28 07 493 
kanzlei@anwaelte-mkhb.de 
www.anwaelte-mkhb.de  

Hannover:  
Kanzlei Detlef Fricke und Joachim Klug 
Detlef Fricke, Joachim Klug* 

Goseriede 12  
30159 Hannover 
Telefon 0511 - 700 74 - 0 
Telefax 0511 - 700 74 - 22 
post@fricke-klug.de 
www.fricke-klug.de 

Konstanz:  
RAe Haenel, Zepf, Wirlitsch & Koll. 
Margrit Zepf*, Michael Wirlitsch, Clemens 
Schwinkowski * 

Münzgasse 29 
78462 Konstanz 
Telefon 07531 - 1316 - 0 
Telefax 07531 - 1316 - 16 
kanzlei@haenelzepf.de 
www.haenelzepf.de 

München:  
Kanzlei Rüdiger Helm, Menschenrechte im 
Betrieb 
Rüdiger Helm, Fabian Riechers, Christiane 
Fuchs, Susanne Sturm, Gerd Nies, Christine 
Steinicken, Anna Bauer  

Schwanthalerstraße 73 
80336 München 
Telefon 089 - 51 701 660 
Telefax 089 - 51 701 661 
kanzlei@kanzlei-helm.de 
www.kanzlei-helm.de 

Nürnberg:  
Manske & Partner 
Wolfgang Manske*, Ute Baumann-Stadler*, 
Beate Schoknecht*, Jürgen Markowski*, Marc-
Oliver Schulze*, Sabine Feichtinger*, Thomas 
Müller  

Bärenschanzstraße 4 
90429 Nürnberg 
Telefon 0911 - 30 73 10 
Telefon 0911 - 26 26 37 
Telefax 0911 - 26 51 50 
kanzlei@manske-partner.de 
www.manske-partner.de  

Wiesbaden:  
Schütte - Jancke - Heer 
Reinhard Schütte*, Wilfried Jancke*, Claudia 
Heer*, Katrin Schlegel* 

Adolfsallee 22  
65185 Wiesbaden 
Telefon 0611 - 99377-0 
Telefax 0611 - 99377-20 
rae@wiesbaden-arbeitsrecht.de 
www.wiesbaden-arbeitsrecht.de  

*) Fachanwälte für Arbeitsrecht 
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